
«INFORMATION»
Für die Mitglieder der Aquilana Versicherungen I www.aquilana.ch I Baden, im Oktober 2011

Versicherungsprämien und Neuerungen per 1.1.2012

Leichte Entspannung am Kosten-Prämien-Horizont
Im Vergleich zu den Vorjahren werden die Grundversicherungsprämien deutlich weniger angehoben. 

Allerdings gibt es je nach Kanton und Altersgruppe erhebliche Unterschiede. Dabei werden keine 

Gewinnabsichten verfolgt; das Ziel kostendeckender Prämien hingegen wird konsequent angestrebt. 

Bei den Zusatzversicherungen sind die bestehenden Prämien auch im neuen Jahr garantiert. Aquilana 

bleibt ein sicherer, konkurrenzfähiger und leistungsstarker Partner. Ihr Vertrauen freut uns!

G u t  zu   w i s s e n 

Für Sie ausgewählte Spartipps

Aquilana bietet ihren Versicherten in der 

Grundversicherung verschiedene Sparmög-

lichkeiten:

Wählbare Franchisen für Erwachsene

Franchise		  Max. zulässiger Rabatt /Jahr

CHF	 500.–	 CHF	 140.–

CHF	 1’000.–	 CHF	 490.–

CHF	 1’500.–	 CHF	 840.–

CHF	 2’000.–	 CHF	 1’190.–

CHF	 2’500.–	 CHF	1’540.–

Hausarztmodell CASAMED

Mit CASAMED unterstützen wir Sie in 

Ihrem kostenbewussten Umgang bei der 

Beanspruchung medizinischer Leistungen. 

Wenn Sie sich bei gesundheitlichen Proble-

men immer zuerst an Ihren Hausarzt wen-

den, gewähren wir einen Prämienrabatt von 

bis zu 12 %. CASAMED kann in der gesam-

ten Deutschschweiz auch in Kombination 

mit wählbaren Franchisen versichert werden. 

Doppelt versichert?

Erwerbstätige mit einer wöchentlichen 

Arbeitszeit von mindestens acht Stunden 

können das Unfallrisiko in der Grundversi-

cherung ausschliessen. Dadurch reduziert 

sich ihre Prämie um rund 6 %.

Prämienskonti

Bei halbjährlicher oder jährlicher Prämien-

vorauszahlung resultiert ein geringerer Bear-

beitungsaufwand. Aquilana gibt Ihnen diese 

Kosteneinsparung weiter und gewährt 1 % 

Skonto bei jährlicher Prämienzahlung. Bei 

halbjährlicher Prämienzahlung profitieren 

Sie von 0,5 % Skonto.

 

Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

im August 2011 informierte, hat sich das 

Kostenwachstum in der sozialen Kran-

kenversicherung weiter verlangsamt. Die 

Gesundheitskosten stiegen im ersten Halb-

jahr 2011 um lediglich 0,7 % an. Wirkung 

zeigten vorab die Massnahmen des Bundes 

im Medikamentenbereich, wo die Ausgaben 

um 4,3 % sanken.

 		

Die Nachhaltigkeit dieser an und für sich 

erfreulichen Mitteilung bleibt jedoch zu hin-

terfragen. Einerseits fallen die Kosten zulas-

ten der Krankenversicherung systembedingt 

primär im zweiten Halbjahr an. Die Kosten-

wahrheit wird also erst am Ende des Jahres 

vorliegen. Zudem: Um das im Gesund-

heitswesen vorhandene Sparpotenzial aus-

zuschöpfen und so die Kosten langfristig 

zu dämpfen, müssten weitere strukturelle 

Massnahmen und Reformen verwirklicht 

werden (z.B. Managed Care, Vertragsfrei-

heit etc.).

Mit Blick auf das kommende Jahr steht fest, 

dass der 2002 dekretierte Zulassungsstopp 

aufgehoben wird. Somit dürfen Ärzte wie-

der ohne Einschränkungen eine Praxis eröff-

nen. Die Kostenauswirkungen sind schwer 

abschätzbar. Dies gilt auch für die neue 

Spitalfinanzierung und für verschiedene 

weitere Tarife, die aktuell noch im Verhand-

lungsstadium stecken.

Prämienanstieg in der Grund-
versicherung – eine Tarifrunde 
mit Augenmass 

Das BAG hat unser Budget für das Geschäfts-

jahr 2012 und gleichzeitig auch die Prämien 

in der Grundversicherung (OKP/CASAMED), 

gültig ab 1.1.2012, geprüft und ohne wei-

tere Auflagen genehmigt. Einmal mehr 

haben wir – auch im Interesse unserer Ver-

sicherten – mit Genugtuung davon Kenntnis 

nehmen dürfen, dass die Aufsichtsbehörde 

keine Zweifel an der Korrektheit und Ange-

messenheit unserer Kosten- und Ertrags-

berechnungen aufkommen liess. Dies mit 

dem Ziel, auch für 2012 eine ausgeglichene 

Jahresrechnung bei einem wiederum mode-

raten Verwaltungskostensatz von lediglich 

rund 5,5 % präsentieren zu können.

Wie stark fällt meine persönliche Tarif-

erhöhung aus? 

Die prozentualen beziehungsweise franken-

mässigen Auswirkungen auf Ihre persönliche 

Prämiensituation werden vom Lebensalter, 

der Tarifregion, der gewählten Versicherungs-

deckung und der Franchisehöhe bestimmt. 

Dabei schwankt die Bandbreite für eine 

erwachsene Person ab dem 26. Altersjahr mit 

einer Franchise von CHF 300.– zwischen 2 % 

(Kanton BE, Tarifregion 1) und 10 % (Kantone 

ZG und AR). Ihre individuelle, ab dem 1.1.2012 

gültige Prämie entnehmen Sie bitte der/den 

beiliegenden Versicherungspolice/n. 

Gesundheitskosten Schweiz: nur ein kurzes Strohfeuer?

 



	 75 % Prämienrabatt für Kinder bis 18 Jahre. 

	 In den meisten Kantonen kommen Erwach-

sene vom 19.  bis 25. Altersjahr weiterhin in 

den Genuss einer Prämienreduktion von 

5 % bis max. 12 % gegenüber der Prämie 

für Erwachsene ab dem 26. Altersjahr. 

	 50 % zusätzlicher Rabatt ab dem 3. Kind 

(sofern ein Elternteil bei uns OKP- oder 

CASAMED-versichert ist).

	 Neugeborene bleiben im Geburtsmonat in 

der Grundversicherung weiterhin von der 

Prämienzahlung befreit.

Familienfreundliche 
Tarifgestaltung

Aquilana gewährt in der Grundversicherung ab 
dem 1.1.2012 für Familien folgende Prämienra-
batte beziehungsweise -vergünstigungen:

Warum steigt meine Grundversicherungs-

prämie noch stärker an? 

Im Fall eines Übertrittes in die nächsthöhere 

Altersgruppe resultiert aufgrund der Vor-

schriften des Krankenversicherungs-Gesetzes 

(KVG) ein massiver Prämienanstieg:

	 Kinder mit Jahrgang 1993 müssen neu 

der Tarifgruppe der 19 – 25-jährigen Perso-

nen zugeteilt werden. Gleichzeitig erfolgt 

im Fall einer Versicherung mit wählbarer 

Franchise automatisch eine Umteilung 

in die entsprechende Franchisestufe für 

Erwachsene. Dadurch nimmt das persön-

liche Kostenrisiko im Leistungsfall um das 

Fünffache zu.

	 Erwachsene mit Jahrgang 1986 erfah-

ren durch die Umstufung in die Alters-

gruppe ab dem 26. Altersjahr ebenfalls 

einen happigen Tarifsprung.

Haben Sie Anspruch auf eine kantonale 

Prämienverbilligung? 

Rund 30 % der Bevölkerung erfüllen die 

Voraussetzungen für einen Anspruch auf 

eine individuelle Prämienverbilligung durch 

den Kanton. Einkommen, Vermögen und die 

Kinderzahl sind die relevanten Bemessungs-

kriterien. Informieren Sie sich rechtzeitig bei 

der zuständigen Stelle Ihrer Gemeinde. Auf-

grund neuer gesetzlicher Vorschriften ist die 

Prämienverbilligung nicht mehr auf der Versi-

cherungspolice aufgeführt. Ihr Guthaben aus 

einer Prämienverbilligung wird direkt bei der 

Prämienrechnung in Abzug gebracht.

Rückerstattung der Umweltabgabe

2012 werden von Aquilana allen OKP- und 

CASAMED-Versicherten mit Wohnsitz in der 

Schweiz CHF 42.– an Umweltabgaben ausbe-

zahlt. Dieser Betrag ist mit CHF 3.50 pro Monat 

in Ihrer Versicherungspolice aufgeführt und 

wird mit der Prämie verrechnet. Damit sorgt das 

Bundesamt für Umwelt (BAFU) für die Vertei-

lung der Umweltabgaben an die Bevölkerung. 

Tarif-Nullrunde bei 
den Zusatzversicherungen 
und beim Taggeld

Der gut ausgebaute Leistungsrahmen er- 

fährt bei allen Zusatzversicherungen keine 

Änderungen und es erfolgt erneut keine 

generelle Tariferhöhung. Ihre persönliche 

Zusatzversicherungsprämie steigt daher nur 

dann, wenn Sie aufgrund Ihres effektiven 

Lebensalters einer höheren Tarifstufe zugeteilt 

werden müssen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis 

unserer ambulanten (PLUS, TOP, Zahnpflege-

versicherung Stufen I und II) und stationären 

Zusatzversicherungen (allgemeine, halbprivate 

und private Abteilung) bleibt jedenfalls 

weiterhin äusserst attraktiv. Das Gleiche gilt 

übrigens auch für unsere freiwillige Taggeld-

versicherung (Salärausfallversicherung).

Anfang September wurde unsere neue EDV-

Plattform Syrius/ASE erfolgreich eingeführt. 

Hinsichtlich Verständlichkeit und Aussage-

kraft konnten bei den Kundendokumenten 

zahlreiche Verbesserungen realisiert wer-

den. So auch bei der ab 1.1.2012 neu gül-

tigen Versicherungspolice. Bitte prüfen 

Sie diese genau und teilen Sie uns allfällige 

Berichtigungen umgehend mit. Besten 

Dank!

Sofern Sie per 1.1.2012 eine Anpassung 

Ihrer Versicherungsdeckung wünschen 

(z.B. Franchise ändern, Unfalldeckung in 

der Grundversicherung einschliessen oder 

sistieren, neue Zusatzversicherung bean-

tragen, Wechsel auf halbjährliches oder 

jährliches Prämieninkasso), bitten wir Sie, 

uns Ihre Änderungswünsche schrift-

lich und nach Möglichkeit umgehend, 

spätestens jedoch bis 30.11.2011, mitzu-

teilen oder dies einfach und bequem auf  

www.aquilana.ch vorzunehmen. Beach-

ten Sie zudem: Die ordentliche Kündigungs-

frist zur Aufhebung bestehender Zusatz-

versicherungen ist per 30.9.2011 bereits 

abgelaufen. Folglich können Zusatzversi-

cherungen per 31.12.2011 nur noch für den 

Fall einer altersbedingten Tarifumstufung 

und in schriftlicher Form (Posteingang bis 

30.11.2011) beendet werden.

Falls Sie einen Versichererwechsel im Rah-

men der Grundversicherung vorsehen, muss 

Ihre schriftliche Kündigung bis spätestens 

30.11.2011 bei uns eingetroffen sein. Nach 

Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

kann ein Kassenwechsel zudem nur dann 

erfolgen, wenn keine Zahlungsausstände 

vorliegen (z.B. Prämien, Kostenbeteiligun-

gen). 

Ihre bestehende Versichertenkarte bleibt 

auch im neuen Jahr gültig. Im Kontakt mit 

Aquilana, Ärzten, Spitälern und anderen 

Leistungserbringern haben Sie die erforder-

lichen Informationen stets zur Hand und die 

Abrechnungsprozesse werden vereinfacht.

Für Ihre nächste Steuererklärung erhal-

ten Sie Ende Januar/Anfang Februar 2012 

automatisch eine Zusammenstellung Ihrer 

Gesundheitskosten für das Jahr 2011.

Wichtige Kundenhinweise

Beilage: Versicherungspolice/n 2012

Unsere Website erlaubt Ihnen, die ab 1.1.2012 

gültigen Prämien online mit verschiedenen 

Franchisen zu kalkulieren und auch online 

einen Franchisewechsel per 1.1.2012 vor-

zunehmen.

Nutzen Sie unsere Online-
Dienste – www.aquilana.ch


